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Betreff:

Neubau einer Zwei-Fach-Sporthalle für die Grundschule Veltenhof 
am Standort "Dreisch"
Organisationseinheit:
Dezernat V 
40 Fachbereich Schule

Datum:
16.11.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (An-
hörung)

28.11.2023 Ö

Sportausschuss (Vorberatung) 30.11.2023 Ö
Schulausschuss (Vorberatung) 08.12.2023 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 12.12.2023 N

Beschluss:
Dem Neubau einer 2-Fach-Sporthalle mit einer ebenerdigen Tribüne für bis zu 200 Zuschau-
erplätzen für die Grundschule Veltenhof am Standort „Dreisch“ gem. dem beigefügten Stan-
dardraumprogramm für 1-, 2- und 3-Fach-Sporthalle wird zugestimmt.

Sachverhalt:

1. Ausgangslage
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 beschlossen, dass für den 
Neubau einer 2-Fach-Sporthalle für die Grundschule Veltenhof am Standort „Dreisch“ das 
gültige Standardraumprogramm einer 2-Fach-Sporthalle angewandt wird. 

Grundlage dieses Beschlusses ist ein politischer Änderungsantrag gewesen, der den Bau 
einer 2-Fach-Sporthalle zum Inhalt hatte, nachdem die Verwaltung lediglich den Neubau 
einer 1-Fach-Sporthalle aufgrund des schulischen Bedarfs vorgeschlagen hatte. Aus politi-
scher Sicht ist vor allem auch aufgrund der vereinssportlichen Bedarfslagen der Bedarf an 
einer 2-Fach-Sporthalle formuliert worden.

2. Änderung im Raumprogramm
Mit Beschluss zur Errichtung einer 2-Fach-Sporthalle für die Grundschule Veltenhof ergibt 
sich nach dem Standardraumprogramm die Möglichkeit zur Einrichtung einer Tribüne mit bis 
zu 200 Zuschauerplätzen. Um das vereinssportliche Potenzial der größeren Halle voll aus-
schöpfen zu können, ist die Einrichtung einer Zuschauertribüne erforderlich.

Der ansässigeTurnverein Eintracht 1910 e. V. Veltenhof mit seinen ca. 430 Mitgliedern nutzt 
die derzeitige 1-Fach-Turnhalle in Veltenhof täglich für den Trainings- und Punktspielbetrieb 
von 14 verschiedenen Sportarten. Eine Erhöhung der Kapazitäten durch den Bau einer 2-
Fach-Sporthalle mit Tribüne wird durch den Verein begrüßt, eine Weiterentwicklung des der-
zeitigen Sportangebots ist angedacht. 

Für die Einrichtung von ebenerdigen Tribünen in Sporthallen haben zwischenzeitlich Ab-
stimmungen mit dem Braunschweigerischen Gemeinde-Unfallversicherungsverband als Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung zu Sicherheitsaspekten stattgefunden. Gemäß
Standardraumprogramm werden die nach DIN 18032-1 erforderlichen Sicherheitsabstände
durchgängig eingehalten. So ergibt sich die Möglichkeit, anstelle einer Wand mit Prallschutz



(wie bei einer Hochtribüne) z.B. auch eine Bande <2m Höhe mit dahinterliegender Tribüne
zu realisieren. Auf eine aufwändige Einrichtung einer Hochtribüne kann somit verzichtet wer-
den.Gegenüber einer Hochtribüne können mit einer ebenerdigen Tribüne sonst zusätzliche 
Flächen von ca. 100 m² eingespart werden. Kosten für diese Flächen, zusätzliche Treppen-
häuser und eine Aufzugsanlage entfallen. Die Einsparungen gegenüber einer Hochtribüne 
werden auf 735 T€ geschätzt. Die Verwaltung empfiehlt daher den Bau einer ebenerdigen-
Tribüne.

Die Einrichtung genderneutraler WC ist durch die im Standardraumprogramm enthaltenen 
WC Bereiche der Übungsleiter:innen für das Lehrpersonal bereits gewährleistet. Für Schü-
ler:innen, Sportler:innen und Besucher:innen ist darüber hinaus eine zusätzliche Einzel-WC 
Anlage genderneutral gemäß dem Konzept für All-Gender-Toiletten (Ds. 23-21672) in Schul-
gebäuden enthalten.

3. Kosten und Finanzierung
Für den Bau der 2-Fach Sporthalle Veltenhof, inklusive einer ebenerdigen Tribüne für 200 
Personen, wird bei einer Realisierung in 2026 mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 14,3 Mio. € 
gerechnet. Neben der Ausweitung auf eine 2-Fach Sporthalle und der Indexierung der Bau-
kostenentwicklung bis zum Baubeginn haben die enthaltenen Mehrkosten für eine ebenerdi-
ge Tribüne mit rd. 919 T€ zu einer Erhöhung der ursprünglich geplanten Gesamtkosten (7,1 
Mio. €) geführt. 

Im Haushalt 2023 ff. / Investitionsprogramm 2022 – 2027 sind unter dem Projekt 4E.210417 
(GS Veltenhof/Ersatzneubau Sporthalle) bisher insgesamt 7.300 T€ eingeplant. 

Gesamt
in T€
7.300

bis 2023
in T€

0

2024
in T€

0

2025
in T€

0

2026
in T€
7.300

2027
in T€

0

Für die Vorplanung sind unter dem Projekt 3E.210026 (Sporthalle GS Veltenhof / Vorpla-
nung) insgesamt 1.260 T€ im Haushalt 2023 ff. / Investitionsprogramm 2022 – 2027 vorge-
sehen.

Gesamt
in T€
1.260

bis 2023
in T€
660

2024
in T€
600

2025
in T€

0

2026
in T€

0

2027
in T€

0

Die Differenz zu den geplanten Gesamtkosten in Höhe von ca. 5,74 Mio. € wird in den Haus-
halt 2025 ff. durch Priorisierung von Projekten haushaltsneutral eingebracht.

Für die Sporthalle Veltenhof wird eine Paketvergabe mit der Sporthalle Melverode als Hoch-
baumaßnahme in alternativer Beschaffung angestrebt. Aufgrund des identischen Raumpro-
gramms werden Synergieeffekte im planerischen und baulichen Ablauf sowie bei den Kosten 
erwartet.

Um die geplante Vorgehensweise der Paketvergabe zu fixieren, wird es eine gesonderte 
Gremienbeteiligung geben. Auftragnehmer und baulicher Entwurf sollen nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens in 2025 feststehen. Die Fertigstellung der beiden Sporthallen wird derzeit 
mit Ende 2026 bzw. Anfang 2027 prognostiziert.

Dr. Rentzsch

Anlage/n: 
Standardraumprogramm 2-Fach-Sporthalle



Standardraumprogramm

für 1-, 2- und 3-Fach-Sporthallen

Anlage 1

Bemerkungen

1 2 3

Sportfläche

15x27m

x5,5 m

1 Hallenteil

45x22m

x8 m

2 Hallenteile

45x27m

x8 m

3 Hallenteile

8 m lichte Höhe erforderlich für multifunktionalen 

Sportbetrieb (nationaler Wettkampf- und 

Trainingsbetrieb, Trampolinsport)

Raumbezeichnung Anzahl Größe m² Anzahl Größe m² Anzahl Größe m²

Sportfläche 1 405 405 1 990 990 1 1215 1215 2- bzw. 3-Fach teilbar

Geräteraum 1 68 68 1 107,5 107,5 1 135 135 gem. DIN 18032 + Mehrfläche Großgerät

Geräteraum Vereinssport 1 8 8 1 15 15 1 15 15 separat verschließbar

Außengeräteraum 1 20 20 1 20 20 1 20 20 gem. DIN 18032 für Außensport

Tribüne inkl. Rollstuhlaufstellflächen

(standortabhängig)
1 125 125 1 125 125 max. 200 Personen x1

Regieraum

(wettkampfsportgeeignet)
1 10 10 1 10 10 zentrale Lage an Sportfläche

Eingangsbereich 1 20 20 1 30 30 1 35 35 Richtwert ohne Verkehrsfläche, konzeptabhängig

WC D (Besucherinnen/Sportlerinnen) 1 5 5 1 10 10 1 10 10 1 WB, mind. 1 WC x2

WC H (Besucher/Sportler) 1 7 7 1 10 10 1 10 10 1 WB, mind. 1 WC, mind. 1 Urinal (Ur) x2

WC Beh. (Besucherinnen/Sportlerinnen) 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 WC, 1 WB

Sanitätsraum 1 8 8 1 15 15

bei 3-Fach-Sporthalle gem. Arbeitsstättenrichtlinie 

(ASR A4.3), mit Hallenwart und ggf. mit  

Wickelplatz, eingangsnah

Umkleiden 2 22 44 4 22 88 6 22 132 jeweils bis zu 20 Schülerinnen und Schüler (SuS) x3

Waschraum Umkleide 2 14 28 4 14 56 6 14 84
3 Du (2 Eckduschen), 1 Du barrierefrei, 2 WB (bzw. 

eine Reihenanlage),                                    
x4

WC Umkleidebereich, barrierefrei 2 6 12 4 6 24 6 6 36
1 WC, 1 WB, 1 Ur

für alle SuS

Übungsleiter 1 1 12 12 1 10 10 1 10 10 bei 1-Fach-Sporthalle inkl. Sanitätsraum x5

Dusche/WC/WB 1 7 7 1 7 7 1 7 7
1 WC, 1 Du, 1 WB

barrierefrei gem. DIN 18040

Übungsleiter 2 1 7 7 1 7 7 entfällt bei der 1-Fach-Sporthalle

Dusche/WC/WB 1 3 3 1 3 3 entfällt bei der 1-Fach-Sporthalle

Übungsleiter 3 1 7 7 entfällt bei der 1- und 2-Fach-Sporthalle

Dusche/WC/WB 1 3 3 entfällt bei der 1- und 2-Fach-Sporthalle

Reinigungsgeräte, Putzlager 1 8 8 1 8 8 1 8 8 auch als Personalumkleide zu nutzen

Reinigungsgeräteraum 1 4 1 4
nur wenn 2. Geschossebene vorhanden und 

Kabine des Aufzuges < 1,1 x 1,4m

Haustechnik 1 20 20 1 43 43 1 50 50
Richtwert, konzeptabhängig

Größe nach örtl. Gegebenheiten

Hausanschlussraum 1 5 5 1 5 5 1 5 5 Richtwert

Gesamtfläche in m²

(ohne Verkehrsfläche)
675 1.583 1.948

x1

x2

x3

x4

x5

Hinweis Aufzug: Lichtes Kabineninnenmaß 

mind. 1,1 x 1,4 m (DIN EN 81-70 Tab. 1, Typ 2)

Fach

Richtwert, 0,5 m² pro Sitzplatz + Rollstuhlaufstellflächen, Ebenenlage + Flächengröße konzeptabhängig

bei Vereins- und Wettkampfsport möglichst baulich abgetrennt (Bande mit Anprallschutz)

Hinweis Ebenenlage: Aus Sicht von Sportreferat und Behindertenbeirat wird eine erhöhte Lage (mind. +2,30 m oder 

Obergeschoss) grundsätzlich empfohlen 

ab 2-Fach-Sporthalle Objektzahl von WC/UR erhöhen (mind. 2 WC (D), 1 WC, 2 UR (H))

mind. 10 ldf. m Umkleidebank (0,40 m Banklänge pro Benutzerin/Benutzer, 2 m Banklänge pro Benutzerin/Benutzer,

Gesamtfläche je Kleineinheit 42 m² (Umkleide+Waschraum+WC). Vorgabe aus Gründen der Inklusion ist die Nutzung von 

Duschplatz und WC direkt aus der Umkleide auch für Sportlerinnen und Sportler mit besonderen Anforderungen

für Lehrkräfte / Trainerinnen und Trainer mit Beeinträchtigungen, auch für Sportlerinnen und Sportler mit besond. Pflegebedarf

je weiterer barrierefreier Duschplatz Mehrfläche erforderlich
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